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Schleswig-Holstein 
Der  echte  Norden  

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr  
Schleswig-Holstein  (LBV-SH)  
- Luftfahrtbehörde – 

Mercatorstraße 9  

Anmeldung zur  praktischen Prüfung  
Nachweis der  Fahrausbildung  

gemäß FCL.210.B  der  VO(EU)  Nr.  1178/2011 für  
den Erwerb der  Ballonpilotenlizenz  BPL gemäß 

Teil-FCL  –  
24106  Kiel  

Bitte am PC ausfüllen und auf dem Postweg an die obige Adresse senden! 

Name: Vorname: Geburtsdatum: 

Straße und Hausnummer: Postleitzahl: Wohnort: 

Telefon / Mobil-Telefon: E-Mail-Adresse: 

Ausbildungsorganisation (ATO) Ausbildungsbeginn (Datum) 

1. Nachweis der Flugausbildung 
Ballonklasse Ballongruppe – Hülleninhalt 

Heißluft 

bis  3.400 m³  

zwischen 3.401 m³   und 6.000 m³  

zwischen 6.001 m³  und 10.500  m³  

über  10.500 m³  

Gas 

bis  1.200 m³  

über  1.200 m³  

2. Umfang der Fahrausbildung 
(Sofern der Bewerber nicht im Besitz einer LAPL(B) ist oder war – Näheres dazu unter Hinweise) 

Fahrausbildung auf Ballonen derselben Klasse und Gruppe 
(mind. 16 Fahrstunden) 

davon 

Fahrausbildung mit Fluglehrer 
(mind. 12 Flugstunden) 
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Schleswig-Holstein
Der echte Norden 

Anzahl Ballonfüllungen 
(mind. 10) 

Anzahl der Starts und Landungen 
(mind. 20) 

überwachter Alleinflug 
(mind. 30 Minuten) 

Hinweis 

Bewerber um eine BPL, die Inhaber einer LAPL(B) sind, erhalten eine vollständige Anrechnung 
auf die Anforderungen für die Erteilung einer BPL. D.h. es ist weder eine theoretische Ausbil-
dung/Prüfung noch eine praktische Ausbildung / Prüfung durchzuführen. 
In diesem Fall ist ein formloser Antrag auf Erteilung einer BPL zu stellen und eine Kopie der 
LAPL (B) sowie des gültigen Tauglichkeitszeugnisses beizufügen. 

Bewerber um eine BPL, die innerhalb der letzten 2 Jahre vor Antragstellung Inhaber einer
LAPL (B) waren, erhalten eine vollständige Anrechnung bezüglich der theoretischen Kenntnisse 
und der Fahrausbildung, d.h. es ist lediglich eine praktische Prüfung durchzuführen. 

Bestätigung der Fahrausbildung durch die Ausbildungsorganisation (ATO) 

Die Bewerberin/Der Bewerber wurde gemäß FCL.210.B der VO(EU) Nr. 1178/2011 ord-
nungsgemäß ausgebildet. 
Die in diesem Antrag gemachten Angaben zur Fahrausbildung werden als richtig beschei-
nigt. 

Gem. FCL 030 (b) wird die Abnahme der praktischen Prüfung empfohlen. 

Ort, Datum Unterschrift der Ausbildungsleiterin/ 
des Ausbildungsleiters 

Antrag der Bewerberin / des Bewerbers 

Hiermit beantrage ich die Abnahme der praktischen Prüfung zum Erwerb der Ballonpilo-
tenlizenz BPL gemäß Teil-FCL. 
Diese Lizenz habe ich noch bei keiner anderen Behörde beantragt. 
Eine Pilotenlizenz wurde mir bisher weder versagt noch entzogen. 

Ort, Datum Unterschrift der Bewerberin/ 
des Bewerbers 
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